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Aumntertt für unfere aufmerf*
famett Sefer bemerffjar mad)t, ift uns ein SSemeiS, baft mir
im richtigen ©eleife fahren. ®ennod) raerbeu mir fein Opfer
fdfeuen, ben 3nhalt in »od) reidjhaltiger unb gebie=

gener p geftalteu, als bieS bisher moglid) mar unb bitten
baljer, bie gefammte 9Aeifterfd)aft ber @d)meig unb bie mit
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SBertije fBereinSgenoffen!
®er bom ©chmeigerbolf am 26. Oftober 1890 mit groffer

3)ief)rf)eit angenommene 83unbeSbefchlufi betreffetib bie ©in»

füljrnng ber .franîeti» unb Unfattberfidferuug hat, mie für baS

gange fßolf, fo inSbefonbere für unfern ©emerbe» unb §anb=
merferftanb grojje föebeutung.

®ie eibgen. S8el)örbeu merbeu in näcfjfter 3eit berufen
fein, ba§ 23unbeSgefeh gur (Einführung ber Äranfen» unb
llnfalioerficheruug in 33erathung gu gtehen. SBenit ber ®e»

merbeftanb mill, baf? bei ber ©efeheSberathuug feine 3nter=
effen unb Sßünfdje äkrücffidjtigung fiitbeu fallen, fo muff er

fid) rechtgeitig ansprechen.
®er 3entraIüorftaub beS ©djmeiger. ©emerbeoereinS er»

achtet es bemnad) als feine fßfiid)i, ben ."Streifen ber ©emerbe»

ireibetiben fßeranlaffung gür Aeufferung bieêbegitglidfer 9ïn-
fichten gu bieten, bie er bann ben t'ompetenten Sehßrben
beljufS ihrer meitereti Drientirnng Übertueifen mirb.

®eti f). ©unbeShe-hörben felbft fann eS nur ermiinfdht
fein, bieSbegüglid)e ©utachtcn unb SBüufdje bor iöeginn ber

©efeheêberathungen entgegen nehmen gu föntien. SJereitS

haben bie 3nb,ufirielleti, fomie bie orgauifirten Arbeiter ihre
S8orfd)läge funbgegeben. ®er ©emerbe» unb töaubmerferftanb
barf nidöt gurüdbleiben. lieber ben 3mecf, baS SBefcn unb
bie löebeutung ber Uranien» unb ltufa(Ioerfid)eruug unb über
bie ©tnridjtung berfelben mögen nod) mand)erlei SBorurlheile
unb unrichtige Sorftellungen beftehen. 3Ba§ ber ©eroerbc»

fianb bei ber ßöfung biefer fdjmiertgeu S'ioflo 3» geminnen
ober gu berlieren, gu mitnfeheu ober gu befämpfeu haben

merbe, baviiber feilte man red)tgeitig iti'S SUare fommen, beim,
bie in y-rage ftehenbe ©efeijgebung mirb bie öfottomifd)e Sage
beS ©emerbetreibenben, baS Slerhaltnih gmifchen Arbeitgeber
unb Arbeiter begm. Sehrling, in mandjer Àidjtitug beetnfiuffen.

AW

/
.?!îàte

«W» » â^Zâ-
sur

die schweizer.

Meisterschaft
aller

Handwerke
Mid

Gewerbe,
deren

Innungen »nd
vereine.

Au»
7wc,'>. M» i l

^
^ l

Praktische Klätter für die Werkstatt
is, mit besonderer Berücksichtigung der

Knnst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizeris

Knnsthandwerker und Techniker

van W. Kemi-Äarbieur.
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Offizielles Wnstliliationsorgan des Ichweiz. Gewerkievereins.

Erscheint je Samstags und kästet per Quartal Fr. 1. 8V, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 kits.-per Ispaltiae Petitzeile, bei größeren Auftragen

SV entsprechenden Rabatt.

St. Gallen den 4. April lXi'»

Zeige Dich ',n jeder Zeit Metier als Dein Kerzensjammcr!
Sei nicht Dmvos Deinen! Teid, nein, sei Deines Leides Kammer!

,'îur gefl. Beachtung!
Die „Jllustr. schweizerische

Handwerkerzeitung" beginnt niit
heutiger Nummer ihren siebenten

Jahrgang. Der stets wachsende

Erfolg des Blattes, der sich sue-

eessive in den bisher erschienenen

dreihundert und zwölf Wochen-
Nummern für unsere aufmerk-

samen Leser bemerkbar macht, ist uns ein Beweis, daß wir
im richtigen Geleise fahren. Dennoch werden wir kein Opfer
scheuen, den Inhalt in Zukunft noch reichhaltiger und gedie-

gener zu gestalten, als dies bisher möglich war und bitten
daher, die gesammte Meisterschaft der Schweiz und die mit
ihr in geschäftlichem Verkehr stehenden Techniker, Industriellen,
Kaufleute und Lieferanten um weitere kräftige Unterstützung
unseres für alle so nützlichen Unternehmens.

Achtungsvoll
Die Direktion.

Schweizerische Kranke»- und Unfallversicherung.
HOfflz. Mitth. des Zentralvorstandes des schiveiz. GewerbeueveinS.)

Kreisschreiben Nr. 1l7
an die Sektionen des Schweiz. Gewerbevereins.

Zürich, den 81. März 189t.

Werthe Vereinsgenossen!
Der vom Schweizervolk am 26. Oktober 1890 mit großer

Mehrheit angenommene Bnndesbeschlnß betreffend die Ein-

führung der .Kranken- und Unfallversicherung hat, wie für das

ganze Volk, so insbesondere für unsern Gewerbe- und Hand-
werkerstand große Bedeutung.

Die eidgen. Behörden werden in nächster Zeit berufen
sein, das Bundesgesctz zur Einführung der Kranken- und
Unfallversicherung in Berathung zu ziehen. Wenn der Ge-
werbestand will, daß bei der Gefetzesberathnng seine Inter-
essen und Wünsche Berücksichtigung finden sollen, so muß er
sich rechtzeitig aussprecheu.

Der Zentralvorstand des Schweizer. Gewerbevereins er-
achtet es demnach als seine Pflicht, den .Kreisen der Gewerbe-
treibenden Veranlassung zur Aeußerung diesbezüglicher An-
sichten zu bieten, die er dann den kompetenten Behörden
behufs ihrer weiteren Orientiruug überweisen wird.

Ten h. Bundesbehörden selbst kann es nur erwünscht
sein, diesbezügliche Gutachten und Wünsche vor Beginn der

Gesetzesberathnngen entgegen nehmen zu können. Bereits
haben die Industriellen, sowie die organistrien Arbeiter ihre
Vorschläge kundgegeben Der Gewerbe- und Handwerkerstand
darf nicht zurückbleiben. Ueber den Zweck, das Wesen und
die Bedeutung der Kranken- und Unfallversicherung und über
die Einrichtung derselben mögen noch mancherlei Vorurtheile
und unrichtige Vorstellungen bestehen. Was der Gewerbe-

stand bei der Lösung dieser schwierigen Frage zu gewinnen
oder zu verlieren, zu wünschen oder zu bekämpfen haben

werde, darüber sollte man rechtzeitig in's Klare kommen, denn,
die in Frage stehende Gesetzgebung wird die ökonomische Lage
des Gewerbetreibenden, das Verhältniß zwischen Arbeitgeber
und Arbeiter bczw. Lehrling, in mancher Richtung beeinflussen.


	Zur gefl. Beachtung!

